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Bei nicht sicher bezeichneten Endpunkten der zur
Flächenermittelung gemessenen Strecken darf die Abweichung das 1 "/«-

fache betragen..
Hierbei bedeutet d die höchste zulässige Abweichung zweier

1

Flächenbestimmungen, tt das Verjüngungsverhältnis des Planes,

f den Flächeninhalt.
Der Inhalt langer schmaler Flächen oder solcher mit hohem

Grundwert ist tunlichst nur aus Naturmassen zu berechnen.
5. Nivellements.
Bei genaueren technischen Höhenaufnahmen darf die

Abweichung zweier unabhängig voneinander ausgeführten Nivellements

höchstens betragen
d 18 mm Vk,

K Länge in Kilometern, Abweichung d in Millimetern. Bei
Höhenaufnahmen für Zwecke, die kein besonderes Mass von Genauigkeit

erfordern, darf die Abweichung zweier Nivellements das

Doppelte des angegebenen Wertes erreichen.

Kleinere Mitteilungen.
Eine Geduldsprobe eigener Art hat sich der österreichische

Geometer Antonio Fail geleistet, der in der „Zeitschrift der

behördlich autorisierten Zivilgeometer in Oesterreich" die
weltbewegende Mitteilung macht, dass er nun die Zahl « auf

1010 Stellen berechnet habe. Er hat damit seine Vorgänger
Vega, der bis auf 140, Dase, der in zweimonatlicher Rechnung
es bis auf 200 Stellen brachte, und endlich Shanks, der sogar
sich erst mit 700 Dezimalen begnügte, noch übertrumpft.

Adressänderungen.
Theinert Benno, Assistent beim Vermessungsamt Zürich,

Stolzestrasse 30, Zürich 6.

Münster Hugo, Hegenheimerstrasse 100, Basel.

Manz Emil, Wetzikon (Zürich).
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